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Die notwendigen Flächen sind durch Baulasten zu sichern und von jeglicher 
Bebauung freizuhalten. 

Da diese Vorgehensweise mit dem Fachplaner abgestimmt und vom 
Erschließungsträger bestätigt ist, erübrigt sich eine Änderung und Festsetzung im 
Bebauungsplan. 

Mit freundlichen Grüßen 

Entsorgungsbetriebe Lübeck 

Im Auftrag 

Bettina Krause 

Sachbearbeiter 
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